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©on bet Censur gestattet.

9teval, den 8. 9(ngiift 18G8.



§ 1.

3mcd dieses Vereins ist, eine einmalige Unterftü§= 
ung zur Beerdigung [einer 9)titglicber 311 verabreichen.

§ 2.

3u dieser Sterbecasse werden nur St. @anuti=(&i(be* 

brüder aufgenommen.

§ 3.

3ebe$ aufzunehmende 99?itg(ieb Ijat sic mit vier 9ibl. 

Sb. und falls es bei feinem Gintritt verheirathet ist, 

and) feine Frau mit vier 9ibl. Slb. einzufaufen.
Sobald ein unüerl)eirat^etc§ 9)?itglicb in bic (5f)e 

tritt, f)at es für feine Frau eine gleiche 3a^luu3 3U (eÜ’ten- 

3ft der Eintretende über 35 3n^' alt, so gilt für *0п 

bie Bestimmung des § 4.

§ 4.

Gildebrüder, welche in den ersten beiden 3nl)reu nac 
ifjrem Eintritt in den Gildeverband diesem herein nicht 

beigetreten sind, müssen, menu fie später aufgenommen 

werden wollen, und das 35. Lebensjahr noc nicht erreicht 
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Ijaben, ihr Eintrittsgeld so tote bie 3ßl)reSbciträge vom 

2lugenbfi(f if)reS Eintritts in bie (Silbe an gerechnet, unter 
3ufd)tag Don 10 Procent ber Gesammtsumme nachzahlen. 

23om 35. bis zum 50. Lebensjahr wird eine 311И)^9г 
zahlung von 20 Procent erhoben. 9)Ht erreichtem 50. 

Lebensjahr ist ber Eintritt nid)t mehr gestattet.

§ 5.

3ebeS 9D2itg(ieb saljlt, so lange es lebt, einen jähr­

lichen Beitrag von einem 9?bl. Slb. jur Easse; je nac 

bem Bestande ber Easse kann dieser Beitrag burd) 53efd)luB 
ber ©enerabSBerfammlung erhöht ober vermindert werden.

§ 6.

Personen, beren Gesundheitszustand ber 25erroaüung 
zweifelhaft erscheint und bie ein, diesen З^И^ befeiti« 

genbeS ärztliches Attestat nicht beizubringen vermögen, beS= 
gleichen Personen von notorisc fd)(ed)ter Führung fann 

bie 23ertoaltung bie Slufnaljme versagen.
(Segen eine derartige Verfügung aber steht ben Уе= 

theiligten ber 9tecurS an bie ®enerab23crfammlung bei 

beren näd)ftem 3ulammentritt offen. Selbige entfdjeibet 
auf bezüglichen Antrag durc Stimmenmeljrljeit im Wege 
des Ballottements, ob bie von ber Verwaltung verwei­

gerte 2lufna^me nachzugeben fei ober nicht.

§ 7.

3ebeS 9J?itglieb erhält ein gedrucktes Eremplar dieser 
Statuten gratis.
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§ 8.

Die aus her Easse ju Derabretdjenbc Sterbequote 

wird gegenwärtig auf vierzig 9tbL SIb. festgesetzt. Diefe 
Sterbequote fann bet günstigem Bestand der Easse durc 
Beschluß her ®eneral^23erfamm(ung auc erhöht werben.

3ur Gültigkeit eines berartigen ®efd)tuffeS sind mim 
destens 2 Orittheile der abgegebenen Stimmen erforderlich.

§ 9.

Da baS Bestehen und Gedeihen ber Casse non ber 

pünktlichen Ginzahlung ber jä^rlidjen Beiträge abhängt, 
fo wirb festgesett, baß ßeber, ber feinen jährlichen 53ei= 

trag im Verlauf von drei Monaten а dato ber Bräsen­
ration ber Beitragsquittung, nicht bejaht, einer Poen Don 

25 Eop. Slb. zum Besten ber Easse unterliegt; nach aber= 
maligem Verlauf Don fed)S Monaten unterliegt das fäu= 
mige Mitglied einer zweiten oen von 50 Cop. Slb. 
SßMrb aber ber ЗфееЬеИгад nebst Poen aud) bis zum 
3af)restag dieses Vereins b. Ij. bis zum 15. April nid)t 

eingezahlt, fo gilt bas säumige Mitglied als ausgefd)ieben 

aus dem Verein und verliert nid)t nur jebeS Slnredjt auf 
bie festgesette Unterstützungsquote, sondern geht auc aller 

oon itjm fdjon gemachten Einzahlungen zu Gunsten beS 
Vereins verlustig.

§ 10.

Sobald ein Mitglied Reval verläst, fjat es beim 

Vorsitzer ber Verwaltung einen Stelvertreter namhaft zu 
machen, Don welchem bie Beitragszahlungen einzuziehen 
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sind. Wird eine joldje Anzeige unterlassen und her ei 

trag nidjt eingezahit, so gel)t das abwesende PCitglied 

feiner 9?еф1е паф Bestimmung beS § 9 verlustig.

§ И-

T)ie Sterbequote erhalten nur bie паффеп 93ermanb' 
ten bed verstorbenen Mitgliedes, b. h. der Mann, bie 

grau ober bie е!)ейфеп Kinder, resp. diejenigen, ше1фе 

in ©emäßpeit bed § 13 von dem Berstorbenen, поф zu 

dessen sebzeiten 511m Empfange der Unterftii|iingdquote 
autorisirt worden sind. Dagegen haben sonstige 93erroanbte 

ober bie Gläubiger fein 9?еф1 an dieselbe.

Uebertyaupt unterliegen weder bad Capital der Easse, 
поф bie aus derselben пегаЬшф1еп Sterbequoten irgend 
einem 5Ве|ф(ад (Sequester \ da bie Unterftü^ung шф! zur 

Se^abfniig von ®фп1Ьеп, sondern zur Bestreitung der 

Beerdigungstosten bestimmt ist.

§ 12.

SSenn рф der Ball ereignen sollte, daß Ьпгф депфь 
йфеп Уи^ргиф bie seitherige (Ефе eined Mitgliedes mit 
feiner Frau aufgehoben wird, so verliert der gefфiebene 

Mann von den 9?еф1еп feiner 9)Htgliebd)^aft шф№; bie 
geschiedene Frau mus, falls sie ihre 9*еф1е nn ber eaHc 

1пф1 verlieren will, von dem 2 age ber де)фе1)еиеп ®фей 
bang für рф ben 1(фгПфеп Beitrag zur Caffe bid an фг 

Eebensende ober bid 511 ilper SGSieberverfjeiratlping leisten, 

in те1фет lectern Falle bie ЬеридИфе Bestimmung bed 
§15 in Sraft tritt, wofern bie Wittive einen Silde-
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bruber 9>erel)cli^t fie fid) jedoc mit einem nid)t

3ur ®ilbe gehörigen 9)?ann, so geht fie nicht nur jedes 
9lnred)t6 auf bie Unterstützungsquote aus der Gaffe nac 

ihrem Tode, sondern and) aller 311m Besten des Vereins 

von ihr geleisteten 3al)(ungen verlustig.

§ 13.

£)a$ 9)ütglieb, weches weder Frau noc Kind l)at, 

übergiebt der Eommission eine schriftliche Anzeige darüber, 
mem im Falle seines £obeš bie unterstiitzung ausgezahlt 

werden foil; entgegengesetzten Falls besorgt der Borstand 
selbst bie standesmäsige Beerdigung desselben, jedoch dürfen 

bie Ausgaben dafür nicht bie Sterbequote übersteigen.

§ U.

Sobald ein Mitglied dieses 93ercin5 stirbt, l)at bie 

Wittwe dem Präses anzuzeigen, ob sie im Verein ver­
bleiben mill, ober nid)t. 3m ersten hat sie in Stelle 
ihres Mannes bi§ 311 ihrem Tode den jäl)rlid)en Beitrag 

311 leisten und participirt an jeder etwa eintretenden Er­
höhung der Unterstützungsquote. 3m zweiten 3^11 wird 
bei ihrem Tode bie Quote nur in demselben Betrage roie 

beim Tode ihres Mannes gezahlt.
§eiratl)et aber eine fold)e Wittwe außer der (Silbe, 

so verliert sie alle Ansprüche an der Gaffe.

§ 16.

Sobald ein verwittwetes 9)?itglieb dieses Vereins wie­
der in bie Ehe tritt, hat er feine zweite Frau einsutaufen, 
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widrigenfalls bei ihrem Tode feine Quote ge;at)tt wird; 

ebenso wenn eine Wittwe aus diesem Serein einen ®i(be= 

bruber heirathet, der noc nicht Mitglied ist, ^at sie diesen 
sofort einzukaufen, widrigenfalls bei feinem Tode feine 

Quote gesollt wird.
Wittwen, deren Männer zwar Gildebrüder, nicht 

aber 9J?itglieber dieser Easse waren, können and) aufge­
nommen werben, und gelten bie §§ 3, 4 und 5 bei ihrer 

Wnfnatjme als Richtschnur.

Pie Terwalfung ÖC5 Tereins.
§ 16.

Die Verwaltung des Vereins besteht aus oier von 
ber General-Versammlung aus ben SereinS-Wngehörigen 
nac Stimmenmehrheit gewählten SRitgtiebern, unter Vor- 

fi§ eines von ber St. 6anuti= GSilde 511 diesem Behufe 
delegirten Wettermanns.

Für ben Fall, das fein Sitbe^Wettermann dem Ser= 

ein angehören sollte, wählt bie Seneral-Versammlung an­

statt vier, fünf Stieber ber Verwaltung, welche sodann 
aus ihrer SRitte ben Vorsitzer erwählen.

Der Verwaltung ift ein besoldeter Notair nac ihrer 
eigenen Bestimmung beizugeben. 5)er Setrag ber Besol- 

bung wirb von ber ®enerat=Serfammtung festgestellt.

§ 17.

3ebeS Verwatungsglied wird auf brei 3ahre 9ег 
wählt, fü^rt fein Amt unentgeltlic unb fann nach Wb» 
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(auf dieser Bett wieder gewählt werden, braucht jedoc die 

2BieberWaf)l nicht anzunehmen.

§ 18.

©er Präses (eitet die General- und $orftanb§^er» 

sammungen, führt bie Geschäfte, überwacht den gehörigen 
Eingang der Beiträge und etwaigen Boenzahlungen, zahlt 

bie Sterbeqnoten gegen Quittung im Buche aus, tegt im 
Ginverständnisz mit dem Vorstand bie baaren Gelder in 

3Üwtragenben Papieren an, fordert bie neuaufgenommenen 
Gildebrüder zwei 3atjre hindurch, jährlich einmal auf, 

diesem Verein beizutreten; sorgt überhaupt vereint mit den 

übrigen Vorstands -Gliedern für das Gedeihen der ßaffe.
lieber bie 95er^anbtnngen in den General- und 25or= 

stands = Versammlungen wirb vom Motair ein Protokoll 

geführt.
§ 19.

©ie baare it (Selber und $)ocumente werben im feuer= 
festen Gewölbe der ®i(be, in einem mit drei verschiedenen 

Sdjtöffern versehenen Kasten aufbewahrt, wozu drei Уог- 
ftanbS=®lieber je einen Schlüssel erhalten.

9?ur im Veisein dieser drei Sdjlüffelljerren ober bereu 

Stellvertreter darf der Kasten geöffnet werben.

§ 20.

Bit unbedeutenden Ausgaben 3. 8. für Papier, 2(b= 

schriften :c. kann der ^räfe8 bis 3 9ibl. Sb. ohne ®e= 

nehmigung beS Vorstandes verausgaben, ju größern 2113 
gaben muß er )еЬоф erst bie Genehmigung erhalten.
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§ 21.

@in Gildediener erhält für das Einfassiren der jähr­
lichen Beiträge, Ansagen der Eommissionen und General­

Versammlungen einen non her Eommission zu bestim- 
menben ®e^alt.

§ 22.

£)er 3a^ve5tag dieses Vereins ist der 15. Slpril, bie 
iä()r(icf) abzuhaltende General-Versammung gef4ief)t je= 

Ьоф einige £age später.

§ 23.

Abänderungen und 3ufä^e dieser Statuten tonnen 

nur nach gehöriger Hörprüfung von der @enera(=$erfamm= 
(ung genehmigt werden. 3« einem gültigen Beschluze ge= 

hört bie Anwesenheit und Stimmabgabe von mindestens 
einem Drittheil her 2)?itglieber und eine Majorität von 
zwei Drittheilen der abgegebenen Stimmen.

3«r Beglaubigung:

%. Rihne,
wortführender Aelterman her St. (£anuti«@itbe.




